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 Veröffentlicht am 03.06.1987

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

74/03 Sonstige Angelegenheiten der Kirchen und

Religionsgemeinschaften

Norm

AVG §37;

AVG §46;

IntKonfVerhG 1868 Art6;

Rechtssatz

Um unzulässige Erkundungsbeweise handelt es sich bei Erkundigungen und Beweise im Rahmen der amtswegigen

Wahrheitsforschung über die Fragen, ob die Partei allenfalls in den von der katholischen Kirche in den USA geführten

Matriken als Angehörige aufscheine und ob sie allenfalls am kirchlichen Leben in den USA beteiligt gewesen sei.

Schlagworte

Beweismittel Sachverhalt Sachverhaltsfeststellung Materielle Wahrheit
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